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Der Fachbereich hat Informationen zu der unionsrechtlichen Durchsetzung der seitens der EU 
gegen Syrien verhängten restriktiven Maßnahmen, auf die die Festsetzung eines iranischen Tan-
kers vor Gibraltar gestützt wird, bereitgestellt. Die Bearbeitung dieser europarechtlichen Frage-
stellung erfolgte in der Ausarbeitung Völkerrechtliche Aspekte der Festsetzung eines iranischen 
Tankers vor Gibraltar (WD 2 - 3000 - 084/19). 
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